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Sehr geehrte Frau Dr. Pfeiffer,

Bonn, ?f Juni 2022

aus akmeUem Anlass wende ich midi an Sie. Die. derzeit hohe Inflationsrate wird audi am
Gesundheits- und. Pflegesektor nicht spurlos vorbeigehen. Die Kostenansäege insbesondere in
den Bereichen Energie und Nahrungsmittel könhen. sich aufuntersdiiedliche Art und Weise in

rei-

chen der.gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung niederschlagen. Um emje gleichbleibend
hohe

.geboten, dass entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

Den Partnern der.Selbstverwaltüng stehen verschiedene Mechanismen zur Verfügung, um den
Auswirkungen der aUgemeinen Preissteigerung im Hinblick auf die tatsächliche Kostenentwick-
lung m den einzelnen Leistungsbereichen der gesetzUchen Kriankenversichenmg im Rahmen der
regelmäßigen Vergütungsanpassungen Rechnung zu tragen. Diese erprobten und veriässlichen

ten

Basis der Expertise der beteiligten Akteure der Selbstverwaltung angezeigt ist. Ich bitte Sie. die
entsprechenden Möglichkeiten zu nutzen und gemeinsam mit den Verbänden der Leistungser-
bringer flexible und an die Sachlage des jeweiligen Bereichs ai^gepasste Lösungen m finden.

Für den Bereich der Langzeitpflege bitte ich Sie, die Landesverbände der Pflegekassen in äiesem

tungsverhandlungen im Recht der Pflegevers. icherung aufmerksam zu machen. Dies betrifft bei-
spielsweise die Laufzeiten der abzuschließenden Vergütungsverembarungen wie auch insbeson-
dere die ausnahmsweise .Zülässigkeit einer vorgezogenen Neuvereinbarung während des laufen-



ssit92von2 den Vergühmgszeitraumes der Pflegesatz-bzw. Pflegeyergütungsvereinbarung. Eine Neuverein-
baning ist möglich auf Verlangen einer Vertragspartei bei unvorhersehbaren wesentlichen Ver--

ändemngen der Annahmen, die der Vereinbarung oder Festsetzung der Pflegevergütungen
zugnmde lagen und entsprechend nidit einbezogen wurden (§ 85 Absatz 7 Neuntes Buch Sozial-

gesetzbuch - SGB XI). Damit haben die Vertragsparteien die Flexibilität, um auch karzMstig auf
vonnals nicht abzusehende Steigenmgen der Personal- imd Sachaufwehdungen durch den
Abschluss neu ahgepasster, prospeküverVergütungsvereinbarungen zu reagieren.

Mit freundlichen Grüßen


